
 

April 2025 DOG PATROL GmbH, 9422 Staad 079 455 70 34 

Betreuungsvertrag 

 

Vorname :   
Name :   
Strasse + Hausnummer :   
PLZ / Ort :   
Telefon :   
Email :   
No;allkontakt :   
Telefon No;allkontakt :   
Name des Hundes :   
      Spazierdienst      Ferienplatz 
Geburtsdatum :   
Rasse :   
Geschlecht :      Rüde          Hündin  kastriert        chem. kastriert 
Chipnummer :   
Letzte Impfung :   
TollwuLmpfung :   
Zwingerhusten Nasal :   
Medikamente :   
Besonderheiten : 
(Allergien, Angst, Krankheiten, etc.) 

  

Beschwerden :   
 

WichLger Hinweis: Sollte es sich um einen kurzköpfigen Hund handeln, müssen wir über 
Probleme der oberen Atemwege (Brachyzephales Atemnot-Syndrom (BAS) ) informiert wer-
den! 

Fotos und Videos werden für unsere Kunden erstellt. Diese Copyrights liegen nur bei uns. 

Bei uns sind auch Hunde willkommen, die sich nicht so gut oder gar nicht mit Artgenossen 
verstehen oder sonsLge Auffälligkeiten haben. Die DOG PATROL GmbH behält sich vor, zum 
Schutz aller, zu entscheiden, ob ein Hund einen Maulkorb benöLgt. Sollte dies der Fall sein, 
kann der Hund nur mit Maulkorb angenommen werden. Maulkörbe können bei uns erwor-
ben werden. 

Mit meiner Unterschri_ bestäLge ich, dass ich die Bedingungen, sowie die Preisliste gelesen 
habe und diese akzepLere. Die Angaben sind vollständig und wahrheitsgetreu. 
 

Datum: ______________________  Unterschri_: _____________________________ 
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Unfall und Krankheit 
Wir achten darauf, dass Ihr Tier während seines Aufenthaltes bei uns bestens versorgt wird und sichern Ihnen eine kompe-
tente, sorgfältige und liebevolle Betreuung Ihres Vierbeiners zu. Ihr Hund verbringt bei uns Zeit mit anderen Hunden. Wie auf 
einem Kinderspielplatz können Verletzungen und Unfälle im Hunderudel auch bei bester Aufsicht nie ganz ausgeschlossen 
werden. Durch das Zusammenleben mit vielen anderen Hunden, den Ortswechsel und die veränderte Umgebung ist Ihr Hund 
auch einem erhöhten Ansteckungsrisiko von Krankheiten wie Husten/Schnupfen, Bindehautentzündung, usw. ausgesetzt. 
Sollten während unserer Betreuung gesundheitliche Probleme auftreten, werden wir dem vierbeinigen Patienten die not-
wendige, bei Bedarf auch tierärztliche Behandlung zukommen lassen. Allfällige tierärztliche Behandlungskosten werden dem 
Tierbesitzer belastet. Sollte der Verdacht auf eine Krankheit bestehen, ist der Tierbesitzer verpflichtet, ausdrücklich darauf 
hinzuweisen. Der Hund darf nicht mit ansteckenden Krankheiten/Parasiten abgegeben werden. 
 
Futter und Medikamente 
Bei Ferienbetreuung empfiehlt sich, das eigene Futter mitzubringen, damit Ihr Hund keine Umstellung hat. BARF wird auch 
angenommen, muss jedoch wie in den AGB’s angegeben, vorbereitet sein. Ansonsten werden CHF 5.00/Tag für das Futter 
berechnet. Bitte bringen Sie Medikamente oder sonstige Mittel, die der Hund braucht, mit. 
 
Kontrolle 
Zum Schutz unserer Hunde, sind wir verpflichtet die Impfausweise zu kontrollieren. Dieser ist bei Abgabe des Tieres mitzuge-
ben. Die Hunde müssen geimpft sein. Dies mindestens 3 Wochen vor der Abgabe. 
 
Bezahlung 
Die Bezahlung des geschuldeten Betrages für die Spaziergänge oder Ferienaufenthalte sind per Banküberweisung (CH84 0900 
0000 1656 0421 2), TWINT oder Barzahlung zu entrichten. 
 
Haftung 
Wir haften dem Auftraggeber oder Dritten gegenüber nur für Schäden, welche durch uns bei Auftragserfüllung aufgrund 
grober Fahrlässigkeit entstanden sind. Dies ausschliesslich im Rahmen der von uns abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversi-
cherung. Sofern wir vom Auftraggeber nicht ausreichend instruiert wurden, lehnen wir allfällige daraus resultierende Haf-
tungsansprüche des Auftraggebers oder Dritten vollumfänglich ab. Auch bei sorgfältiger Betreuung kann es passieren, dass 
ein Hund entweicht. Sollte der Hund trotz intensiven Bemühungen nicht wieder gefunden werden oder einen Schaden ver-
ursachen, besteht seitens des Besitzers kein Anspruch auf Schadensersatz. 
 
Haftpflichtversicherung 
Bei Hundehaltern muss eine Haftpflichtversicherung vorhanden sein. 
 
Zusatzversicherung 
Die Versicherung des Hundes gegen Krankheiten, Unfälle, usw. falls dies gewünscht wird, ist Sache des Hundebesitzers. 
 
Wahrheitsgetreue Angaben 
Der Tierbesitzer verpflichtet sich, alle im Vertrag/Anmeldung angegebenen Daten wahrheitsgetreu gemacht zu haben. 
Ebenso verpflichtet er sich, über sämtliche Unarten seines Tieres, wie z.B. Zerstörungswut, hohe Aggressivität oder Krankhei-
ten zu informieren. Sollte dies nicht geschehen sein, haftet der Tierbesitzer für die, durch sein Tier, verursachten Schäden. 
 


